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LANDKREIS EICHSFELD 
 

Pressemitteilung 
 

Nr. 2017 / 080 Heilbad Heiligenstadt, 08.08.2017 

 

 
Zur Bedeutung des Urteils des Thüringer Verfassungsgerichtshofes vom 
9. Juli 2017 gegen das Vorschaltgesetz zur Durchführung der Gebietsre-
form in Thüringen für den Landkreis Eichsfeld (GVBl. 2016 S. 242 ff.) 

 
 
Nach Bekanntwerden des Urteils des Thüringer Verfassungsgerichtshofes gegen das Vorschaltge-
setz zur Durchführung der Gebietsreform in Thüringen hat Landrat Dr. Werner Henning nochmals 
umfassend zur Bedeutung dieses Urteils für den Landkreis Eichsfeld recherchiert. 
 
Dabei hat er insbesondere den Begriff der „landsmannschaftlichen“ oder „religiösen Bindungen“ un-
tersucht und darüber umfassende Informationen zusammengetragen.    
 
Das Resümee seiner Recherche hat Herr Dr. Henning in einem Dossier zusammengefasst, welches 
dem Ministerpräsidenten des Freistaates Thüringen Herrn Bodo Ramelow, dem Innenminister Herrn 
Holger Poppenhäger sowie den Fraktionsvorsitzenden im Thüringer Landtag übersandt wurde. 
 
Das Dossier des Landrates ist unter dieser Pressemitteilung auf der Website des Landkreises 
Eichsfeld www.kreis-eic.de veröffentlicht. 
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